Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
Unterweisungsinhalt: Betrieb von Baggern und Ladern
	Unternehmen:
	

	Durchgeführt von:
	

	Durchgeführt am:
	



	Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz):
Bagger, Lader und Lastaufnahmemittel auf Beschädigungen hin kontrollieren
sicherheitsrelevante Mängel an den Geräten der aufsichtsführenden Person melden
Nutzung der persönlichen Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Gehörschutz usw.)
Betriebsanweisung und die im Führerhaus hinterlegte Betriebsanleitung des Herstellers beachten
Kontrolle des Schrotts auf Hohl- und Sprengkörper hin; beim Auffinden von Sprengkörpern Fundstelle markieren, gegen Zugriff und Zugang sichern und Führungskraft benachrichtigen
Bagger nicht durch zu schwere Schrotteile überlasten
Abstützungen am Bagger zur Stabilisierung benutzen
Betrieb der Geräte wegen der Lärmeinwirkung nur bei geschlossener Kabinentür
nicht über die Räder am Bagger auf- oder absteigen, sondern nur über die vorgesehenen Auf- und Abstiege 
Kontrolle des Zugangsverbots von Personen in den Gefahrbereichen (Schwenk- und Arbeitsbereich der Geräte)
keine Personen in der Gefahrenzone dulden
keine Personen mit der Arbeitseinrichtung transportieren oder auf nicht vorgesehenen Plätzen mitfahren lassen
Geräte nur mit abgesenkter Arbeitseinrichtung verfahren
vor dem Verlassen der Geräte Handbremse anziehen und Zündschlüssel abziehen
[bookmark: _GoBack]Bagger und Lader nur dann zum Transport angeschlagener Lasten verwenden, wenn es der Hersteller in der Betriebsanleitung vorgesehen hat (Rücklaufsicherung, Notendhalteinrichtung)
keinen Lastentransport über Personen hinweg durchführen
nur geeignete Betriebsstoffe (z. B. Hydrauliköle und Schmiermittel) verwenden
wesentliche, die Arbeitssicherheit gefährdende Störungen an den Geräten sind der Führungskraft zu melden
vor Beginn von Reparaturarbeiten und Störungsbeseitigungen Bagger abschalten und Schlüssel abziehen
Mängelbeseitigung nur im angewiesenen Umfang, ggf. Werkstatt oder Fachbetrieb aufsuchen
Ausführung von Arbeiten nur von sicheren Standplätzen aus (z. B. hierfür vorgesehene Arbeitsbühnen)
Betrieb nur nach der hierfür vorgesehenen Betriebsanweisung und durch das dafür ausgebildete Personal
Bagger abschalten; Störung beseitigen; im Bedarfsfall aufsichtsführende Person benachrichtigen; erst nach der Störungsbeseitigung wieder in Betrieb nehmen


Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.
	Name, Vorname, Unterschrift
	Name, Vorname, Unterschrift

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Bemerkungen:
	

	
	

	Unterschrift der unterweisenden Person
	Geschäftsleitung z.Kt.



Die Unterweisungsinhalte müssen an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.	Stand: 12/2015
